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Übersicht der Preise für die Versorgung mit Trinkwasser  
 
Die Stadtwerke Geldern GmbH gibt gemäß der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung 
mit Wasser“ (AVBWasserV) dass ab dem 01.01.2026 geltende Preisblatt für Trinkwasser bekannt. 
 
 

1. Wasserpreis 
 

Der Wasserpreis setzt sich zusammen aus: 
 

 einem Verbrauchspreis für die gelieferte Wassermenge und 
 einem Systempreis, der die Kosten für den Betrieb und Vorhaltung des Wasserversorgungssystem 

abbildet. 
 

1.1 Verbrauchspreis 
 

Verbrauchspreis 
(je Kubikmeter) 

netto (Euro/m³) brutto (Euro/m³) 

1,590 1,701 

 
1.2 Systempreis für Wohngebäude 

 

Der Systempreis für Wohngebäude ist abhängig von der Anzahl der Wohneinheiten in einem Gebäude, die über 
eine Verbrauchsstelle (einen Zähler) abgerechnet werden. Der Systempreis ist auch zu zahlen, wenn im Ab-
rechnungszeitraum kein Wasser entnommen wird. 

 
Systempreis für Wohngebäude (je Verbrauchsstelle) nach 

Anzahl der Wohneinheiten (WE) 

Anzahl 
Wohneinheiten 

netto 
Systempreis 

je Wohngebäude 
(Euro/Jahr) 

brutto 
Systempreis 

je Wohngebäude 
(Euro/Jahr) 

1 209,45 224,11 

2 280,78 300,43 

3 353,40 378,14 

4 426,00 455,82 

5 492,20 526,65 

6 571,26 611,25 

7 643,86 688,93 

8 710,00 759,70 

9 769,77 823,65 

10 839,10 897,84 

11 905,30 968,67 

12 977,88 1.046,33 

13 1.048,97 1.122,40 

14 1.118,32 1.196,60 

15 1.186,05 1.269,07 

16 1.252,32 1.339,98 

17 1.316,82 1.409,00 

18 1.379,70 1.476,28 

19 1.440,96 1.541,83 

20 1.500,80 1.605,86 

21 1.558,83 1.667,95 

22 1.615,24 1.728,31 

ab 23 72,62 je WE 77,70 je WE 
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1.3 Systempreis für Gewerbe und sonstige versorgte Einheiten (Nicht-Wohngebäude) 
 
Der Systempreis für Gewerbe und sonstige versorgte Einheiten (Nicht-Wohngebäude) richtet sich nach der 
Abnahmemenge einer Verbrauchsstelle (einen Zähler). 

 

Systempreis für Gewerbe und sonstige versorgte Einheiten (je Verbrauchsstelle) 
nach Verbrauchsstaffel 

Verbrauchs-
staffel 

Verbrauch [m³/Jahr] netto 
Systempreis 
(Euro/Jahr) 

brutto 
Systempreis 
(Euro/Jahr) von bis 

1 0,0 99,9 209,45 224,11 

2 100,0 249,9 290,97 311,34 

3 250,0 499,9 471,29 504,28 

4 500,0 999,9 769,51 823,38 

5 1.000,0 2.999,9 1.702,21 1.821,36 

6 3.000,0 5999,9 3.594,69 3.846,32 

7 6.000,0 11.999,9 6.710,09 7.179,80 

8 12.000,0 24.999,9 12.806,17 13.702,60 

9 25.000,0 59.999,9 27.154,07 29.054,85 

10 60.000,0 99.999,9 46.850,79 50.130,35 

11 100.000,0 199.999,9 79.860,21 85.450,42 

12 ab 200.000,0  133.101,57 142.418,68 

 
 

2. Zusatzleistung 
 

Die Vorhaltung von Reserve-, Zusatz- und/oder Löschwasser ist eine Zusatzleistung. Sie geht über die eigentliche 
Versorgung mit Trinkwasser hinaus. Die Kosten für eine anzufragende, individuelle Bereitstellung des kundenspe-
zifischen Bedarfs können gesondert in Rechnung gestellt werden. Für die Wasserentnahme aus Standrohren 
gelten besondere Bedingungen. 

 
 

3. Umsatzsteuer 
 

Die Bruttopreise beinhalten die gesetzlich vorgeschriebene Umsatzsteuer (zurzeit 7 %). 
 
4. Datenschutz 
 
Es gelten die datenschutzrechtlichen „Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten der Stadtwerke 
Geldern GmbH“ in der jeweils aktuellen Fassung. Die Verbrauchsdaten der Wasserversorgung werden an die 
Stadt Geldern zur Ermittlung der Gebühren entsprechend der jeweils gültigen Entwässerungsgebührensatzung 
weitergegeben. 
 
 

5. Abschlussbestimmungen 
 

Alle hier aufgeführten Bestimmungen sind Bestandteil der „Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Geldern 
GmbH“. Zusätzlich gilt die „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser 
(AVBWasserV)“ in der jeweils aktuell gültigen Fassung. 


